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DISCLAIMER 
Sämtliche Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch dennoch keine Gewähr übernehmen.
Setzen Sie sich daher v. a. bei komplexen und rechtlich heikeln Fragestellungen mit uns in Verbindung. Wir  freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.

Alle Jahre wieder! 
Die richtige Handhabung von Geschenken und Betriebsfeiern

Die Abhaltung von Weihnachtsfeiern 
und die Überreichung von Mitarbeiter-
geschenken sind fester Bestandteil der 
weihnachtlichen Unternehmenskultur. 
Grundsätzlich sind Geschenke an Dienst-
nehmerInnen und die kostenlose Teilnah-
me an Betriebsveranstaltungen als Vorteil 
aus dem Dienstverhältnis zu verstehen 
und somit voll steuerpflichtig. Unter ge-
wissen Voraussetzungen kann jedoch 
steuerfrei geschenkt und gefeiert wer-
den. Wir verschaffen Aufklärung. 

SACHGESCHENKE UND/ODER  
GUTSCHEINE IM RAHMEN EINER 
BETRIEBSVERANSTALTUNG  
VERSCHENKEN

Werden Sachgeschenke und/oder Gut-
scheine im Rahmen von Betriebsveran-

staltungen übergeben, sind sie bis zu 
einem jährlichen Wert von EUR 186,00 
pro DienstnehmerIn abgabenbefreit. Ent-
scheidende Kriterien sind dabei, dass die 
Geschenke nicht in Geld umgetauscht 
werden können und nicht als individuelle 
Zuwendungen missverstanden werden 
(z. B. Leistungsprämien, Bonus für ab-
gelegte Prüfung, Zuwendung aufgrund 
der Geburt eines Kindes). Eine interne  
Veranstaltung, alleine zum Zweck der Ge- 
schenkübergabe, gilt dabei bereits als  
Betriebsveranstaltung.

WEIHNACHTSFEIER?
DANN ABER FÜR ALLE!

Für die Abhaltung von Betriebsfeiern 
kann ein Freibetrag von EUR 365,00 pro 
Dienstnehmer geltend gemacht werden. 

Ausschlaggebendes Kriterium ist auch 
hier der kollektive Ansatz, d. h. die Teil-
nahme an einer Feier muss auch allen 
MitarbeiterInnen (einer Abteilung) offen-
stehen. Sozialversicherungstechnisch löst 
sowohl die Teilnahme an Weihnachtsfei-
ern, als auch die Annahme von Geschen-
ken, keine Beitragspflicht aus, solange die 
dafür entstehenden Kosten die steuer-
rechtlich maßgeblichen Freibeträge nicht 
überschreiten.

UNSER TIPP
Um die Steuerfreiheit sicherzustel-
len, empfiehlt sich (auch bei Ver-
anstaltungen) eine entsprechende 
Dokumentation, welche durch die 
Aufbewahrung von Belegen, Unter-
lagen und Teilnahmelisten erfolgt. 
Werden diese Grundsätze beachtet, 
kann ein steuerschonendes Feiern 
und Schenken alle Jahre wieder  
erfolgen.


